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Betreff: 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
das Zolltarifgesetz 1988 geändert wird 

Die Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte übersendet 25 Exemplare ihrer Stellung­

nahme zu den im Betreff genannten Gesetzentwürfen zur gefälligen Information. 

Der Präsident: Der Direktor: 

iV 

Dr Csebrenyak Erich 

Beilagen 
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Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem 
das Zolltarifgesetz 1988 geändert wird 
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Datum 

20.9.1993 

Die Bundesarbeitskarmner stell t zu dem vor1 iegenden Gesetzesentwurf fo1 gendes 

fest: 

Grundsätzlich abgelehnt wird die Einführung von Mindestzollsätzen für Speise­

öle und -fette und zwar aus folgenden Gründen: 

An1äß1ich der innerösterreichischen Beschlußfassung über die Einleitung eines 

Kündigungsverfahrens im GATT für diese Produkte wurde zwischen der Wirtschafts­

kammer , dem österrei chi schen Gewerkschaftsbund und der Bundesarbeitskarrmer 

eine schriftliche Vereinbarung getroffen, ~aß ein Antrag auf Zoll~rhöhung nur 

im Einvernehmen mit dem österreichis'chen Gewerkschaftsbund und der Bundesar­

beitskammer gestell t werden würde. Ganz davon abgesehen, daß ein derartiges 

Einvernehmen nicht hergestellt wurde, 1 iegen der Bundesarbeitskammer auch 

keinerlei Informationen vor, die eine Einführung von spezifischen Zöllen 

rechtfertigen würden. 

Das im "A 11 gemei nen Teil" der Er1 äuterungen angeführte GATT-Argument ist nach 

'Auffassung der BundesarbeHskammer nicht stichha1 tig. Nachdem die GATT -ZÖ11 e 
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Bundeskammer für Arbeiter u.nd Angestellte 2. Blatt 

gekündigt wurden, besteht keinerl ei Notwendi gkeit, nochnal s aufwendi g und 
.mit Gegenkonzessionen verbundene Verhandlungen im GATT zu führen. Sollte es 
sich im Zuge der Uruguay-Runde als unumgänglich erweisen, diese Zölle 
zu binden, besteht .immer noch die Mögl ichkeit, einen spezifischen Zoll s tz im 
GATT zu binden. 

Gegen die übrigen Änderungen des ZOlltarifgesetzes erhebt die Bundesarb its­
kammer keinen Einwand. 

Der Präsident: 

Mag Heinz Vogler 

Der 
iA 

Mag Werner Muhm 
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